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Beratungsfolge Datum Behandlung 
   

 Anfragen 01.01.2024 öffentlich 

 Ausschuss für Bildung und Kultur 07.05.2024 öffentlich 
   

 

 

Anfrage nach § 9 Abs. 2 GeschO 

 

 

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, 

 

am 12.12.2023 bestätigte die Bürgermeisterin Frau Anke Hofmann-Domke der Thüringer 

Allgemeinen, dass die Verwaltung gedenkt, aufgrund der fehlenden räumlichen Kapazitäten, 

Gymnasiasten in den Räumen von Grundschulen zu unterrichten. Eine konkrete Aussage, welche 

Grundschulen dies betreffen würde, konnte die Bürgermeisterin aufgrund der noch nicht erfolgten 

Anmeldung der neuen 5. Klassen nicht tätigen. 

 

Daher stelle ich folgende Fragen: 

 

1. Welche Erfurter Grundschulen haben im kommenden Schuljahr Überhänge bezüglich ihrer 

räumlichen Kapazitäten, um Schüler aus höheren Klassenstufen aufnehmen zu können? 

(Bitte stellen Sie die Zahlen tabellarisch gegenüber – IST-Stand und weitere Kapazitäten) 

2. An welchen Grundschulen kann aufgrund der beschlossenen Drucksache 2790/23 schon 

jetzt ausgeschlossen werden, dass zusätzliche Schüler aus weiterführenden Schulen 

entsprechende Räumlichkeiten nutzen? 

3. Wann rechnet die Verwaltung mit einer endgültigen Entscheidung, ob und welche 

Grundschulen betroffen sind?  
Anlagenverzeichnis 

 

 

 

18.01.2024, gez. i. A. xxxxx 

Datum, Unterschrift 

 

  

 

Fraktion BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN, Herr 

Maicher 

    

Titel der Drucksache: 

Schulkapazitäten 
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